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150  Rechtsmittel des Angeklagten zu Protokoll der Geschäftsstelle 
 
(1) 1Legt der Angeklagte die Berufung zu Protokoll der Geschäftsstelle ein oder begründet er sie in dieser 
Form, ist er zu befragen, ob er das Urteil in seinem ganzen Umfang anfechten oder die Anfechtung auf 
bestimmte Beschwerdepunkte beschränken will (§ 318 StPO). 2Das Protokoll muss dies klar erkennen 
lassen. 3Wird eine erneute Beweisaufnahme begehrt, sind neue Beweismittel genau zu bezeichnen. 4In den 
Fällen des § 313 Absatz 1 Satz 1 StPO ist der Angeklagte im Hinblick auf die Entscheidung über die 
Annahme der Berufung nach § 313 Absatz 2 StPO auf die Möglichkeit der Begründung des Rechtsmittels 
hinzuweisen.

(2) 1Rechtfertigt der Angeklagte die Revision zu Protokoll der Geschäftsstelle (§ 345 Absatz 2 StPO), soll 
der Rechtspfleger dafür sorgen, dass er die Gerichtsakten, mindestens aber eine Abschrift des 
angefochtenen Urteils zur Hand hat. 2Der Rechtspfleger belehrt den Angeklagten über die richtige Art der 
Revisionsrechtfertigung und wirkt auf eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Fassung hin. 3Der 
Rechtspfleger ist an den Wortlaut und die Form des zur Begründung der Revision Vorgebrachten nicht 
gebunden, wohl aber an dessen sachlichen Kern. 4Er nimmt in das Protokoll auch das Vorbringen auf, für 
das er die Verantwortung ablehnt; er belehrt den Angeklagten über die sich daraus ergebenden Folgen und 
vermerkt diese Belehrung im Protokoll.

(3) 1Das Protokoll muss aus sich heraus verständlich sein. 2Bezugnahmen auf andere Schriftstücke sind 
unwirksam. 3Dies gilt vor allem für handschriftliche Erklärungen des Beschwerdeführers. 4Diese können 
auch nicht dadurch zu einer zulässigen Begründung der Revision werden, dass sie äußerlich die Form des 
Protokolls erhalten oder dass sie in das Protokoll übernommen werden, ohne dass sie der Rechtspfleger 
geprüft und ihnen eine möglichst zweckmäßige Form gegeben hat.

(4) 1Es ist ein bestimmter Antrag aufzunehmen. 2Dieser muss erkennen lassen, ob der Beschwerdeführer 
das Urteil im Ganzen anfechten oder ob er die Revision beschränken will; der Umfang der Beschränkung ist 
genau anzugeben (§ 344 Absatz 1 StPO).

(5) 1Will der Beschwerdeführer rügen, dass das Strafgesetz nicht richtig angewandt worden sei, ist die 
Erklärung aufzunehmen, dass die Verletzung sachlichen Rechts gerügt wird (§ 344 Absatz 2 Satz 1 StPO); 
Zusätze müssen rechtlicher Natur sein. 2Die allgemeine Sachrüge ist angebracht, wenn dem 
Revisionsgericht die materielle Überprüfung des Urteils im Ganzen ermöglicht werden soll.

(6) 1Wird ein Verfahrensverstoß geltend gemacht, muss der prozessuale Vorgang, in dem der Mangel 
gefunden wird, z.B. die Ablehnung eines Beweisantrages oder eines Antrages auf Bestellung eines 
Verteidigers, genau wiedergegeben werden. 2Es genügt nicht, auf Aktenstellen Bezug zu nehmen. 3Wohl 
aber ist es angebracht, auf die Aktenstellen hinzuweisen, aus denen sich die behaupteten 
Verfahrenstatsachen ergeben. 4Wird gerügt, dass die Aufklärungspflicht verletzt worden sei, müssen auch 
die angeblich nicht benutzten Beweismittel bezeichnet werden.


